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Merkblatt  

Sanierung, Erneuerung, Erweiterung Parkplätze / Abstellflächen 
 

 

Rechtliche Grundlagen 

 Reglement über die Abstell- und Verkehrsflächen auf privatem Grund (Parkplatzregle-

ment vom 25. November 1999) 

 Verordnung zum Bau- und Zonenreglement der Stadt Kriens (BZV vom 11. Juni 2014) 

 Planungs und Bauverordnung des Kantons Luzern (PBV, SRL 736, vom 29. Oktober 

2013) 

 

Definition: Verkehrsfläche, Parkplätze/Abstellflächen 

Art. 2 Abs. 1 Parkplatzreglement: Als Abstellfläche gilt jede gedeckte oder offene Fläche, 
die zum Parkieren eines Fahrzeuges geeignet und bestimmt ist. 

Art. 2 Abs. 2 Parkplatzreglement: Als Abstellplatz gilt die Abstellfläche für einen leichten 
Motorwagen. 

Art. 2 Abs. 3 Parkplatzreglement: Verkehrsflächen sind die Zu- und Wegfahrten, Um-
schlags-, Verlade- und Abladeflächen, Wendeplätze und dergleichen. 

 

Bewilligungspflicht Parkplätze/ Abstellflächen/ Verkehrsflächen 
a) Neubau: Gemäss § 53 Abs. 1 lit. g PBV ist das Erstellen von Abstellflächen bewilligungs-

pflichtig. 

 

b) Unterhalt – Erneuerung: Solange die Anlageteile (Oberfläche, Koffer) nur teilweise er-

neuert werden, ist es Unterhalt und nicht bewilligungspflichtig. 

Sobald ganze Anlageteile ersetzt werden wie beispielsweise der Ersatz der gesamten 

Oberfläche ist es eine Erneuerung und bewilligungspflichtig. 

 

Begrünungspflicht Parkplätze/ Abstellflächen/ Verkehrsflächen 
a) Grundsätzlich sind Parkplätze gemäss BZV Art. 8 Abs. 1 versickerungsfähig und begrünt 

zu gestalten. Soll der Parkplatz im Rahmen einer Erneuerung von der Begrünungspflicht 

befreit werden gemäss Art. 8 Abs. 3 BZV, ist dies bewilligungspflichtig. 

 

b) Gemäss Art. 7 Abs. 1 BZV sind Plätze und Lagerflächen versickerungsfähig zu gestalten. 

Zusätzlich sind diese wo es nach örtlichen Verhältnissen zweckmässig gemäss  

Art. 12 Abs. 2 Parkplatzreglement zu begrünen.  
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Auf-

bau 

Schotterrasen gemäss BAFU 

 
Vorteile Schotterrasen:  

1. Ist als Neubau oder als Sanierung mit Wechsel von Asphalt zu versickerungsfähiger 

Oberfläche ökonomisch günstigste Variante. 

2. Sehr unterhaltsarm (kein Schneeräumen oder Glatteisbekämpfung, kein Wischen, nur pe-

riodisches, punktuelles Auffüllen mit Schottermaterial) 

Befreiung Begrünungspflicht als Ausnahme 

Gemäss Art. 8 Abs. 3 BZV kann von der Begrünungspflicht von Abstellflächen oder Park-
plätzen in folgenden Ausnahmen befreit werden: 

1. Behinderten-Parkplätze* 

2. Ausstellungsparkplätze (24 Std. Belegung) 

3. Teilweise überdachte PP (keine Niederschläge auf PP) 

4. Technisch nicht möglich, einen genügenden Aufbau zu schaffen (< 20 cm) 

5. PP in Gewässerschutzzone 

6. Provisorium (befristet) 

7. PP ist in Vorplatz integriert  

8. PP, die auch für Güterumschlag mit Hubstapler dienen. 

 
*Hindernisfreie Parkplätze sind von der Fachstelle hindernisfrei Bauen  Luzern zu begut-

achten. (Sternmattstrasse 50, 6005, Tel. 041 360 79 88) 
 
Bei Fragen zur Bewilligungs- oder Begrünungspflicht zögern Sie nicht, uns zu kontaktie-

ren. 

baugesuche@kriens.ch 
 


